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Anleitung 
An- / Abmeldung von Taxichauffierenden 
 

Inkraftsetzung 

Die An- und Abmeldung von Taxichauffierenden befindet sich auf der Internetseite 
www.stadtpolizei.ch/taxi unter dem Reiter „Formulare“, siehe rote Markierungen 1 und 2. 
 

Mit einem Mausklick auf den Link „An- / Abmeldung von Taxichauffierenden“, siehe rote Mar-
kierung 2, öffnet sich ein Popup-Fenster am unteren Fensterrand, siehe rote Markierung 3. 
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Ein Mausklick auf das Dreieck (rechts neben Speichern, rot markiert 4) öffnet ein Menü. 
 

Wählen Sie „Speichern unter“ aus. 
 

Bestimmen Sie den Speicherort auf Ihrem Computer. 
 

Wählen Sie „Speichern“ aus (rot markiert 5) 
 

Das zuvor gespeicherte PDF-Formular kann nun mittels Doppel-Mausklick auf Ihrem Compu-
ter geöffnet werden. 
 

   
 
Anmeldung - Ausfüllen des PDF-Formulars (siehe nächste Seite) 
 

- Die auszufüllenden Felder können mittels „Vorhandene Felder markieren“ farblich her-
vorgehoben werden, siehe rote Markierung 6. 
 

- Die Felder innerhalb der roten Markierung 7 müssen zwingend und korrekt ausgefüllt 
werden. 
 

- Die Felder innerhalb der roten Markierung 8 müssen nur ausgefüllt werden, wenn die 
Person zusätzlich zur Arbeit als Taxichauffierender für eine andere Firma tätig ist. 
 

- Speichern Sie das ausgefüllte Formular ab (Datei – Speichern unter – Dateiname än-
dern [rote Markierung 11] – Speichern [rote Markierung 12]). 

 
Anmeldung - Weiteres Vorgehen mit dem ausgefüllten PDF-Formulars 
 

- Drucken Sie das ausgefüllte Formular aus. 
 

- Der Bereich innerhalb der roten Markierung 9 muss handschriftlich ausgefüllt und unter-
schrieben werden. 

 

- Anschliessend muss das Original-Formular mit beiden Unterschriften (Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer) beim Taxibüro eingereicht werden (Kopien werden nicht bearbeitet). Da-
bei werden die Daten des Chauffeurs überprüft. Wenn alles in Ordnung ist, wird das For-
mular mit dem Taxibüro-Visum versehen und mit den Kontrollkarten wieder an den Taxi-
halter zur Aufbewahrung retourniert. 

 
Abmeldung - Vorgehen 
 

- Zur Abmeldung von Chauffierenden kann das ausgefüllte und vom Taxibüro visierte so-
wie von Ihnen abgelegte Anmeldeformular wieder verwendet werden. 
 

- Der Bereich innerhalb der roten Markierung 10 muss dazu handschriftlich ausgefüllt und 
von beiden Parteien (Arbeitgeber und Arbeitnehmer) unterschrieben werden. 
 

- Der Taxiausweis sowie die unbenutzten Kontrollkarten für das laufende Jahr müssen mit 
der unterschriebenen Abmeldung beim Taxibüro eingereicht werden. 
 

- Das Taxibüro visiert und retourniert Ihnen das Formular zu Ihren Akten. 
 
Vorteil: Für die Chauffierenden existiert nur noch ein Formular auf welchem alle Daten auf-
geführt sind. 
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